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Auf die Angst vieler 
Menschen vor einer 

Lebensverlänge-
rung um jeden Preis 
nach einem Unfall oder 
bei schwerster Erkrankung
sollte der Gesetzgeber
nach Auffassung der Bun-
desärztekammer nicht mit
neuen Vorschriften reagie-
ren. Die derzeit im Deut-
schen Bundestag diskutier-
ten Vorschläge zur gesetz-
lich definierten Verbind-
lichkeit von Patientenver-
fügungen würden nur neue
Probleme schaffen, meint
der Präsident der BÄK,
Professor Dr. Jörg-Dietrich
Hoppe, denn: „Das Sterben
ist nicht normierbar.“ (sie-
he auch „Meinung“ Seite 3) 

Die Ärztinnen und Ärzte ruft Hoppe auf, die
„Grundsätze der Bundesärztekammer zur Sterbebe-
gleitung“ zu beachten, die den ärztlichen Beitrag zu ei-
nem Sterben in Würde und Selbstbestimmung beschrei-
ben. Darüber hinaus sollten Ärztinnen und Ärzte sich
mit den neuen „Empfehlungen der Bundesärztekam-
mer und der Zentralen Ethikkommission bei der Bun-
desärztekammer zum Umgang mit Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis“ ver-
traut machen und ihre Patienten entsprechend beraten
(siehe auch Kasten Seite 13).

Nach den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur
ärztlichen Sterbebegleitung aus dem Jahr 2004 ist die –
in Deutschland unter Strafe stehende – aktive Sterbehil-
fe unärztlich. „Jeder Patient muss sich zu jeder Zeit si-
cher sein, dass Ärztinnen und Ärzte konsequent für das
Leben eintreten und weder wegen wirtschaftlicher, po-
litischer noch anderer Gründe das Recht auf Leben zur
Disposition stellen.“ Eine gezielte Lebensverkürzung
durch Maßnahmen, die den Tod herbeiführen, lehnt die
Ärzteschaft kategorisch ab. Vielmehr liegt die ärztliche
Aufgabe in der Be-
treuung und Hilfe
für todkranke Pa-
tienten, das heißt 
in den „Grundsät-
zen“. „Leiden zu lin-
dern und Angst zu
nehmen, um damit
ein selbstbestimm-
tes, würdevolles Le-
bensende zu ermög-
lichen, das ist der
ärztliche Auftrag.“
Die ärztliche Hilfe
besteht in palliativ-
medizinischer Ver-
sorgung und damit
auch in Beistand

und Sorge für Basisbetreu-
ung.Art und Ausmaß einer
Behandlung sind gemäß
der medizinischen Indika-
tion vom Arzt zu verant-
worten. Er muss dabei den
Willen des Patienten be-
achten – und gleichzeitig
seine Fürsorgepflicht dem
Patienten gegenüber wahr-
nehmen.

Unterlassung lebens-
verlängernder Maßnahmen

In Übereinstimmung
mit dem Willen des Patien-
ten dürfen Maßnahmen
zur Verlängerung des Le-
bens unterlassen oder
nicht weitergeführt wer-
den, wenn diese nur den

Todeseintritt verzögern und die Krankheit in ihrem Ver-
lauf nicht mehr aufgehalten werden kann. Bei Sterben-
den kann die Linderung des Leidens so im Vordergrund
stehen, dass eine möglicherweise dadurch bedingte un-
vermeidbare Lebensverkürzung hingenommen werden
darf. Diese Änderung des Therapiezieles ist nicht gleich-
zusetzen mit einem gezielten Behandlungsabbruch oder
gar einer Tötung auf Verlangen. Vielmehr treten an die
Stelle von Lebensverlängerung und Lebenserhaltung
palliativmedizinische Versorgung einschließlich pflege-
rischer Maßnahmen mit dem Ziel einer bestmöglichen
Lebensqualität.

Ermittlung des Patientenwillens

Bei einwilligungsunfähigen Patienten ist die in einer
Patientenverfügung zum Ausdruck gebrachte Ableh-
nung einer Behandlung für den Arzt bindend, sofern die
konkrete Situation derjenigen entspricht, die der 
Patient in der Verfügung beschrieben hat, und keine 
Anhaltspunkte für eine nachträgliche Willensänderung

erkennbar sind. Da-
mit hat die Patien-
tenverfügung eine
dermaßen große Be-
deutung, dass die
Bundesärztekammer
den Patienten emp-
fiehlt, vor Abfassung
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Sterben 
in Würde

Die Bundesärztekammer 
lehnt neue gesetzliche Vorschriften 

zur Patientenverfügung ab – 
Grundsätze zur ärztlichen 

Sterbebegleitung und Empfehlungen 
zu Vorsorgevollmacht und 

Patientenverfügung beachten

Die Bundesärztekam-
mer empfiehlt den 
Patienten, im Vorfeld
einer vorsorglichen
Willenserklärung das
Gespräch mit einem
Arzt des Vertrauens
zu suchen.
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einer solchen vorsorglichen Wil-
lenserklärung das Gespräch mit
einem Arzt des Vertrauens zu
suchen.

Dasselbe gilt für die „Voll-
macht für Angelegenheiten
der Gesundheitssorge“, in der
eine Vertrauensperson mit den
Entscheidungen über die Be-
handlung betraut wird für den
Fall, dass der Patient seinen
Willen nicht selbst äußern
kann. „Zwar kann der Arzt
dem Patienten die oftmals
schwierige und als belastend
empfundene Entscheidung
über das Ob und Wie einer
Vorsorgevollmacht oder Pa-
tientenverfügung nicht abneh-
men, wohl aber über medizi-
nisch mögliche und indizierte
Behandlungsmaßnahmen in-
formieren, auf die mit Progno-
sen verbundenen Unsicherhei-
ten aufmerksam machen und
allgemein über Erfahrungen
mit Patienten, die sich in ver-
gleichbaren Situationen befunden haben, berichten“,
heißt es in den kürzlich vorgestellten Empfehlungen
der BÄK und der Zentralen Ethikkommission bei
der BÄK.

Diese Empfehlungen geben Ärzten wie Patienten
eine grundlegende Orientierung im Umgang mit Vor-
sorgevollmachten und Patientenverfügungen. Nutzen
und Grenzen dieser beiden Instrumente der vorsorgli-
chen Willensbekundung sollen deutlich werden. Eine
gesetzlich definierte Verbindlichkeit von Patientenver-
fügungen erscheint aus Sicht der BÄK und der Ethik-
kommission schon allein deshalb zumindest überflüs-
sig, weil bereits nach geltendem Recht die Patienten-
verfügung grundsätzlich verbindlich ist, soweit nicht
rechtlich Verbotenes verlangt wird, etwa aktive Sterbe-
hilfe.

Um Zweifeln an der Bindungswirkung und an der
Aktualität einer Patientenverfügung zu begegnen, soll-
ten nach den Empfehlungen folgende Aspekte beachtet
werden:
➤ Vor der Erstellung der Patientenverfügung wird ein

ärztliches Beratungsgespräch empfohlen, da der ver-
fügenden Person medizinische Fachkenntnisse für
die Beschreibung eines bestimmten Krankheits-
zustandes fehlen können.

➤ Die Patientenverfügung sollte mit Blick auf kon-
krete Situationen und Maßnahmen formuliert wer-
den.

➤ Die Patientenverfügung sollte zum Zweck des Nach-
weises schriftlich erstellt, mit Datum versehen und
von dem Verfügenden unterschrieben werden. Der
Wille des Patienten kann auch in anderer Form ver-
lässlich dokumentiert werden (zum Beispiel durch ei-
ne Videoaufnahme).

➤ Die Unterschrift auf der Pa-
tientenverfügung sollte re-
gelmäßig erneuert werden,
um zu dokumentieren, dass
die Verfügung weiterhin
dem aktuellen Willen ent-
spricht.

➤ Die Patientenverfügung muss
leicht auffindbar sein. Es
empfiehlt sich, beispielsweise
beim Hausarzt, eine Kopie
der Verfügung zu hinterlegen,
auf der vermerkt ist, bei wem
sich die Originalurkunde be-
findet.

➤ In der Patientenverfügung
sollte zudem eine Vertrauens-
person benannt werden, mit
der die Patientenverfügung
und der darin erklärte Wille
besprochen wurde.

➤ Die Verfügung sollte Hinwei-
se auf weitere Erklärungen in
Gesundheitsangelegenheiten
(zum Beispiel  eine Betreu-
ungsverfügung) enthalten.

Besondere Bedeutung der Vorsorgevollmacht 

Besondere Bedeutung messen Bundesärztekammer
und Zentrale Ethikkommission der Vorsorgevollmacht
bei, mit der ein Patient eine Person des Vertrauens zum
Bevollmächtigten in Gesundheitsangelegenheiten er-
klärt. „Damit hat der Arzt einen Ansprechpartner, der
den Willen des Verfügenden zu vertreten hat und der bei
der Ermittlung des mutmaßlichen Willens mitwirkt. Die
Praxis hat gezeigt, dass ein grundsätzlicher Unterschied
besteht, ob Menschen in gesunden Tagen und ohne die
Erfahrung ernsthafter Erkrankung eine Verfügung über
die Behandlung in bestimmten Situationen treffen, oder
ob sie in der existenziellen Betroffenheit durch eine
schwere, unheilbare Krankheit gefordert sind, über eine
Behandlung zu entscheiden“, heißt es in den Empfeh-
lungen. Eine Kombination aus Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung sei daher ratsam und gegenüber ei-
ner Patientenverfügung ohne Vorsorgevollmacht vorzu-
ziehen. BÄK/RhÄ
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Weitere Informationen 
Die „Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebe-

gleitung“ und die Empfehlungen zum Umgang mit Vorsorgevoll-

macht und Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis sind im In-

ternet verfügbar auf der Homepage der Bundesärztekammer

www.baek.de in der Rubrik „Medizin und Ethik“. Auf Anfrage wer-

den sie kostenfrei versandt von der Pressestelle der Ärztekammer

Nordrhein, Tel. 0211/4302-1246, Fax 0211/4302-1244, E-Mail

pressestelle@aekno.de.

Weitere Informationen über Verfügungen in Gesundheitsangelegen-

heiten – einschließlich Mustern für Patientenverfügung und Vorsor-

gevollmacht – finden sich auch auf der Homepage der Ärztekammer

Nordrhein www.aekno.de in der Rubrik KammerArchiv. Bei der Kam-

mer-Pressestelle (Kontakt siehe oben) können diese auch in ge-

druckter Form zur Auslage für Patienten kostenlos bestellt werden.

RhÄ

Besondere Bedeutung messen Bundesärzte-
kammer und Zentrale Ethikkommission der

Vorsorgevollmacht bei, mit der ein Patient eine
Person des Vertrauens zum Bevollmächtigten

in Gesundheitsangelegenheiten erklärt.

Fortsetzung umseitig
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Mit dieser Verfügung bringe ich,

Name,Vorname

Straße

PLZ/Ort

geboren am

in

meinen Willen zum Ausdruck. Ich habe mich über die Be-

deutung der Patientenverfügung informiert und bin mir

der Tragweite der Erklärung bewusst. Sollte ich in einen

Lebenszustand geraten, in dem ich meine Urteils- und

Entscheidungsfähigkeit unwiederbringlich verloren habe

und nicht mehr in der Lage sein werde, mich bezüglich

der medizinischen Versorgung und Behandlung meiner

Person zu äußern, erkläre ich Folgendes:

Ich möchte in Würde sterben.

Sollte sich nach einer Diagnose und Prognose von 

mindestens zwei Fachärztinnen/Fachärzten ergeben,

dass meine Krankheit zum Tode führt und mir nach 

aller Voraussicht große Schmerzen bereiten wird,

wünsche ich keine weiteren diagnostischen Eingriffe

und verzichte auf Maßnahmen der Intensivtherapie,

die lediglich eine Sterbe- und Leidensverlängerung

bedeuten würden.

Falls ich in einen Zustand dauernder Bewusstlosigkeit

durch schwere Dauerschädigung meiner Gehirnfunk-

tionen gerate oder wenn sonst lebenswichtige Funk-

tionen meines Körpers auf Dauer ausfallen und ein 

eigenständiges Leben ohne so genannte „Apparate-

medizin“ nicht mehr möglich ist, verzichte ich auf eine

weitere Intensivtherapie oder Reanimation.

Sollten meine geistigen Funktionen so schwerwiegend

und irreparabel geschädigt worden sein, dass für mich

künftig kein selbstbestimmtes und kommunikations-

fähiges Leben möglich ist, lehne ich es ab, dass meine

Lebensfunktionen – abgesehen von ausreichender

Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr – mit allen zur 

Verfügung stehenden Mitteln aufrecht erhalten wer-

den.

Eigene Beschreibung der Anwendungssituation:

(Hier können konkrete Krankheitssituationen oder Anwendungs-

situationen beschrieben und Behandlungswünsche geäußert bzw.

bestimmte Behandlungsmaßnahmen abgelehnt werden.)

Beschreibung der persönlichen Lebenssituation:

(z.B. allein stehend)

Ich bitte die mich behandelnden Ärztinnen und Ärzte,

mein Recht auf einen würdevollen Tod zu achten.

Die ärztliche Hilfe und Behandlung in Form von aus-

reichender Behandlung, Medikation und Betreuung

zur Leidensminderung lehne ich nicht ab. Ich setze

mein Vertrauen in die Ärztin/den Arzt und in die von

ihr/ihm anzuordnende Schmerzlinderung, auch wenn

diese zur Bewusstseinsausschaltung oder zu nicht 

beabsichtigten Nebenwirkungen führt.

Patientenverfügung

Ich (Vollmachtgeberin/Vollmachtgeber),

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

geboren am in

erteile 
Frau/Herrn (Bevollmächtigte/Bevollmächtigter) 

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

geboren am in

die Vollmacht, mich in 
allen Angelegenheiten, die meine Gesundheit und
meine Pflege betreffen,
nur in besonderen Angelegenheiten 
(bitte einfügen, in welchen Fällen):

zu vertreten.

Frau/Herr _______________________________ darf in
allen Angelegenheiten, die meine Gesundheitssorge be-
treffen,einschließlich der ambulanten und/oder stationä-
ren Pflege entscheiden, soweit ich aufgrund einer Krank-
heit, eines Unfalls oder meines Geisteszustandes nicht
oder nicht mehr in der Lage bin, mich bzgl. der medizini-

schen und pflegerischen Versorgung selbst zu äußern
oder eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.
Voraussetzung ist die andauernde oder vorübergehende
Unfähigkeit zur Besorgung der eigenen Angelegenheiten.

Die/Der Bevollmächtigte darf insbesondere in sämtliche
medizinische und pflegerische Maßnahmen im Rahmen
der Gesundheitssorge einwilligen.

ja nein

nur in besonderen Angelegenheiten 
(bitte einfügen, in welchen Fällen):

Ich entbinde alle mich behandelnden Ärztinnen und Ärzte
gegenüber der bevollmächtigten Person von der Schweige-
pflicht.

ja nein

Die Bevollmächtigte/Der Bevollmächtigte darf in eine Un-
tersuchung meines Gesundheitszustandes, in eine Heil-
behandlung oder einen ärztlichen Eingriff auch dann ein-
willigen, wenn die begründete Gefahr besteht, dass ich
aufgrund der Maßnahme sterbe oder einen schweren
oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleide.
Zur Information: Die Einwilligung hierzu bedarf der Ge-
nehmigung des Vormundschaftsgerichts (§ 1904 Abs. 2
i. V. m. Abs. 1 BGB). Ohne Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts darf die Maßnahme nur durchgeführt
werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

ja nein

noch nicht

Sie/Er darf über meine Unterbringung mit freiheitsentzie-
hender Wirkung (§ 1906 Abs.1 BGB) und über freiheitsent-
ziehende Maßnahmen (Bettgitter,Medikamente in einem
Heim oder in einer sonstigen Einrichtung gemäß § 1906
Abs.4 BGB) entscheiden,solange dies meinem Wohl dient.

ja nein

Vollmacht für Angelegenheiten der Gesundheitssorge
(gemäß § 1896 Abs. 2 S. 2 BGB)
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